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LANDKREIS GOSLAR 

Bekanntmachungen 

Planfeststellung für die Umgestaltung der Anschlussstelle 
B 242 / B 243 mit Ersatzneubau der Brücke MÜ9 bei Seesen/ 
Münchehof 

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Goslar, 
hat für das o. a. Bauvorhaben die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens beantragt. 

Für das Vorhaben besteht keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung gem. § 3 a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). Der 
Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der Zeit vom 19.08.2025 bis 22.09.2025 
digital unter dem Link: 

https://nextcloud.landkreis-goslar.de/s/pEToofsnSp4FWxF 

Passwort: 2025Planfe! 

zur allgemeinen Einsichtnahme aus. Zudem kann der Plan während der Dienststunden bei 

- dem Landkreis Goslar, Klubgartenstraße 6, 38640 Goslar oder
- der Stadt Seesen, Marktstraße 1, 38723 Seesen

eingesehen werden; maßgeblich ist der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen (§ 27 
a Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz, VVfG). 

1. Jeder kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist bis zum
17.09.2025, beim Landkreis Goslar Einwendungen gegen den Plan schriftlich oder zur
Niederschrift erheben. Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das
Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. Nach Ablauf dieser Einwendungsfrist sind
Einwendungen ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG). Einwendungen und
Stellungnahmen der Vereinigungen sind nach Ablauf dieser Frist ebenfalls
ausgeschlossen (§ 83 Abs. 4 Satz 5 VwVfG). Bei Einwendungen, die von mehr als 50
Personen auf Unterschriftenlisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter
gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit einer
Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als
Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. Andernfalls können diese
Einwendungen unberücksichtigt bleiben.

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der Vereinigungen
nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG von der Auslegung des Plans.

https://nextcloud.landkreis-goslar.de/s/pEToofsnSp4FWxF
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3. Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der rechtzeitig erhobenen
Stellungnahmen und Einwendungen verzichten (§ 17 a Nr. 1 Bundesfernstraßengesetz,
FStrG).

Findet ein Erörterungstermin statt, wird er ortsüblich bekanntgemacht werden. Ferner
werden diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen
Einwendungen wird der Vertreter, von dem Termin gesondert benachrichtigt (§ 17
VwVfG). Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch
eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu
geben ist.

Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt
werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins beendet.

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und
Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende
Kosten werden nicht erstattet.

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach
zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten
Entschädigungsverfahren behandelt.

6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des
Anhörungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung
der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und diejenigen, die eine
Stellungnahme abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt
werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

7. Vom Beginn der Auslegung des Plans treten die Anbaubeschränkungen nach § 9 FStrG
und die Veränderungssperre nach § 9 a FStrG in Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem
Zeitpunkt dem Träger der Straßenbaulast ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen
Flächen zu (§ 9 a Abs. 6 FStrG).

In Vertretung 

gez. 
Frank Dreßler 
Erster Kreisrat 
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Planfeststellung für den Neubau eines Radweges zwischen 
Münchehof und Kirchberg und den Ersatzneubau des 
Brückenbauwerks zur Unterführung des Wasserlaufs 
Markau (BW 4127 526) im Zuge der Landesstraße 526 

Der Planfeststellungsbeschluss des Landkreises Goslar vom 07.07.2025, Az.: 6.0 66 11 19 - 
20, der das o. a, Bauvorhaben betrifft, liegt mit einer Ausfertigung des festgestellten Plans 
(einschließlich Rechtsbehelfsbelehrung) in der Zeit vom 04. August 2025 bis 18. August 
2025 digital unter  

Link: https://nextcloud.landkreis-goslar.de/s/QtZRMq2JofE5DCo 

Passwort: 2025Planfe! 

zur Einsicht aus. Für die Vollständigkeit und Übereinstimmung der im Internet 
veröffentlichten Unterlagen mit den amtlichen Auslegungsunterlagen wird keine Gewähr 
übernommen. Der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen ist maßgeblich. 

Daneben liegt er in Papierform bei 

- der Stadt Seesen, Markstraße 1, 38723 Seesen
- dem Landkreis Goslar, Klubgartenstraße 6, 38640 Goslar

während der allgemeinen Dienststunden zur Einsicht aus. 

Der Planfeststellungsbeschluss wurde den Beteiligten, über deren Einwendungen 
entschieden worden ist, zugestellt. Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss den 
übrigen Betroffenen gegenüber als zugestellt. (§ 74 Abs. 4 Satz 3 
Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG). 

In Vertretung 

gez. 
Frank Dreßler 
Erster Kreisrat 

https://nextcloud.landkreis-goslar.de/s/QtZRMq2JofE5DCo
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